






 

 

Henning Struck (22-PJ-01) 
 

 Bremen, den 20.07.2018 
:  

Az.: 200-238-1 - 6/2018 - 2 - 2 

 

Vereinbarung über die 
Teilnahme an der Bremer Integrationsqualifizierung (BIQ) Phase II 

 
zwischen der berufsbildenden Schule _____________________________und dem zsb  
 

 
– im Folgenden als berufsbildende Schule benannt – 
 
und  dem Teilnehmer/der Teilnehmerin 
 
– im Folgenden als Teilnehmer/Teilnehmerin benannt –  
 
für das Schuljahr vom  01.08.2018 bis 30.06.2019 
 

1. Rahmenbedingungen der Bremer Integrationsqualifizierung 

In der Bremer Integrationsqualifizierung werden Sprachkompetenzen und berufliche 
Kompetenzen unterrichtet. Sie beginnt am 31. August 2018. Ein späterer Einstieg ist möglich. 

Der Unterricht findet in der berufsbildenden Schule und bei anderen Institutionen statt.  

Wichtigster Lerninhalt ist die Sprache. Deshalb besuchen Sie einen Jugendintegrationskurs. 
Dieser Kurs hat 20 Stunden in der Woche. Das Ziel ist eine B1-Prüfung. Sie müssen auch ein 
betriebliches Praktikum machen. 

Sie gehen einen Tag in der Woche in eine berufsbildende Schule. Dort haben Sie z. B. 
Unterricht im Fach Mathematik, trainieren für Bewerbungen oder arbeiten in einer Werkstatt.  

Es sind Sozialpädagogen und Lehrer und Lehrerinnen der berufsbildenden Schule für Sie da.  

In der Bremer Integrationsqualifizierung sind Sie Schülerin/Schüler, kein/e Auszubildende/r. 
Sie bekommen keinen Ausbildungsvertrag und keine Ausbildungsvergütung. Wenn Sie einen 
Betrieb finden, können Sie jederzeit eine Einstiegsqualifizierung beginnen. 

Sie erhalten alle drei Monate eine aktuelle Schulbescheinigung. Damit können Sie 
gegebenenfalls Ihren Aufenthaltsstatus verlängern.  

 

2. Aufgaben und Pflichten des Teilnehmers / der Teilnehmerin 

Sie sollen Ihre Sprachkompetenz verbessern, damit Sie danach eine Ausbildung oder eine 
Einstiegsqualifizierung beginnen können. 
 
Sie müssen 

 alle Aufgaben gut erledigen und zu allen Terminen kommen, 

 mit Materialien, Geräten, Werkzeugen und Maschinen so umgehen, dass nichts 

kaputt geht und Anweisungen insbesondere in den Werkstätten befolgen 

 wenn Sie nicht am Unterricht oder anderen Maßnahmen teilnehmen, müssen Sie 

sich in der Schule abmelden, einen Grund angeben und bei Krankheit eine 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (= ärztliche Bescheinigung) ab dem zweiten 

Fehltag vorlegen, 

Die Senatorin für Kinder und Bildung 
Referat 22 (Berufsbildende Schulen) 
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 mindestens an 70 % der Bremer Integrationsqualifizierung teilnehmen. 

3. Abschließende Vereinbarungen 

 

Wenn Sie die Bremer Integrationsqualifizierung verlassen, sind Sie keine Schülerin oder kein 
Schüler mehr. Sie bekommen dann keine Schulbescheinigung mehr.  

 

Bremen, den 

 

___________________    _____________________  ___________________ 

Schulleiterin /Schulleiter     Teilnehmer/in     ggf. Sorgeberechtigte 

 

_________________ 

zsb 

 

 

 



Kopfbogen der Schule 

 

Protokoll der Schulischen Fallkonferenz BIQ II 

 

1. Daten des Teilnehmenden BIQ II  

Name Vorname m/w Geb. Datum Adresse 
     

 

2. Teilnehmer/in der Fallkonferenz 

Name Institution 
  
  
  
  

 

3. Anlass der Fallkonferenz  

 

 

 

4. Stellungnahme des Teilnehmers/ der Teilnehmerin BIQ II 



 

 

5. Beschluss der Fallkonferenz (ggf. Auflagen) 

 

 

 

 

 

 

______________ __________________ ______________ 

Datum/ Ort  Unterschrift Lehrkraft  Unterschrift zsb 

 

 

 


